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1 Geltungsbereich der AGB  
1.1.1 Die terralink networks GmbH (im Folgenden Anbie-
ter genannt) erbringt ihre Leistungen im Zusammenhang mit 
der Bereitstellung eines Teilnehmeranschlusses und/oder 
damit zusammenhängende Dienstleistungen wie z.B. Fest-
netz- oder Telefonie Dienstleistungen, Online- Daten- oder 
Mediendienstleistungen gemäß den Bestimmungen des Tele-
kommunikationsgesetzes (TKG) und, soweit anwendbar, 
dem Telemediengesetz (TMG) sowie den nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die Bestimmun-
gen des TKG zum Kundenschutz gelten auch, wenn in den 
nachfolgenden Bestimmungen nicht ausdrücklich auf sie 
hingewiesen wird. 
1.1.2 Abweichende AGB des Kunden gelten nicht. Sie 
finden auch dann keine Anwendung, wenn der Anbieter 
ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.  
1.1.3 Die Vertragserfüllung wird maßgeblich durch die 
regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen beein-
flusst, die vorgegeben werden durch das TKG sowie die 
hierzu erlassenen Rechtsverordnungen (z.B. TNV, TKÜV 
usw.), die mit anderen Netzbetreibern vereinbarten Inter-
connectionverträge und Fakturierungs- und Inkassoverträge 
sowie den im TK-Bereich ergehenden Entscheidungen der 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen (nachfolgend: Bundesnetzagentur) 
sowie der Verwaltungsgerichte und ggf. anderer Behörden 
oder Gerichte.  
1.1.4 Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Ver-
tragserfüllung wesentlich von diesen Rahmenbedingungen 
abhängig und das Risiko von Änderungen nicht einseitig vom 
Anbieter zu tragen ist. Änderungen können deshalb zu einer 
Anpassung des Vertrages nach § 313 BGB führen.  

2 Leistungsumfang 
2.1.1 Der Anbieter bietet nach Maßgabe dieser AGB Tele-
kommunikations- und weitere Dienstleistungen an, insbe-
sondere Festnetztelefonie (unten Abschnitt B), Internetzu-
gänge (unter Abschnitt C) sowie weitere Dienstleistungen 
(Abschnitte F und Folgende). Die Nutzung der Dienstleistun-
gen kann den Einsatz bestimmter Endgeräte voraussetzen. 
Bei Telekommunikationsdienstleistungen hangt die maxima-
le Übertragungsrate ab von dem eingesetzten Endgerät, der 
verfügbaren Netztechnologie sowie den technischen und 
geografischen Gegebenheiten am Ort der Nutzung.  
2.1.2 Die Leistungen gelten nur als vereinbart, wenn dies 
einvernehmlich im Auftragsformular oder auf andere Weise 
ausdrücklich zwischen dem Anbieter und dem Kunden be-
stimmt ist.  
2.1.3 Die Leistungsdetails und Regelungen ergeben sich 
(in der folgenden absteigenden Reihenfolge) vorrangig aus 
den in dem Auftragsformular getroffenen Vereinbarungen, 
der jeweils einschlägigen Leistungsbeschreibung, der jeweils 
einschlägigen Preisliste, den jeweils einschlägigen Besonde-
ren Bestimmungen dieser AGB (Abschnitte B und Folgen-
de), den Allgemeinen Bestimmungen gemäß diesem Ab-
schnitt A der vorliegenden AGB, ergänzend und soweit an-
wendbar, den gesetzlichen Regelungen, insbesondere denje-
nigen des TKG.  
2.1.4 Soweit nichts anderes vorrangig bestimmt ist, ha-
ben die Telekommunikationsdienste eine durchschnittliche 
über 365 Tage gemittelte Verfügbarkeit von 97%. Ein An-
schluss gilt als nicht verfügbar, wenn von ihm keine abge-
henden Verbindungen hergestellt werden können oder wenn 
im Netz des Anbieters für den Anschluss ankommende Ver-
bindungen zum Anschluss nicht hergestellt werden können. 
Andere Telekommunikationsdienstleistungen gelten als nicht 
verfügbar, wenn der Dienst nicht oder nur mit Einschrän-
kungen erbracht werden kann, wobei unerhebliche Ein-
schränkungen nicht in Betracht fallen.  
2.1.5 verzugIn Fällen höherer Gewalt ist der Anbieter von 

seinen Leistungspflichten befreit. Als höhere Gewalt 
gelten Krieg, innere Unruhen, Streik und Aussper-
rung, auch in Zulieferbetrieben, sowie alle sonsti-
gen Ereignisse, die der Anbieter nicht zu vertreten 
hat.  

2.1.6 Die Einhaltung der vereinbarten Bereitstellungster-
mine und Verfügbarkeiten stehen unter der Voraussetzung, 
dass der Kunde seine Mitwirkungsverpflichtungen gem. 
Abschnitt 10 rechtzeitig erfüllt.  
2.1.7 Benötigt der Anbieter zur Bereitstellung des Kun-
denanschlusses oder zur Erbringung sonstiger vertraglicher 
Leistungen Leitungen oder sonstige technische Vorleistungen 
Dritter, so gilt die Verpflichtung des Anbieters zur Bereitstel-
lung des Kundenanschlusses bzw. zur Erbringung seiner 
sonstigen Leistung vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung mit diesen Vorleistungen, soweit der An-
bieter die Vorleistung rechtzeitig beauftragt hat und die 
nicht richtige oder rechtzeitige Selbstbelieferung nicht auf 
einem Verschulden des Anbieters beruht.  
2.1.8 Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht zu, behält 
sich der Anbieter vor, die Leistungen zur Bereitstellung des 
Kundenanschlusses oder zur Erbringung sonstiger vertragli-
cher Leistungen und gegebenenfalls zur Beauftragung der 
Vorleistung erst nach Ablauf der Widerrufsfrist zu erbringen.  
2.1.9 Soweit im Produktumfang enthalten und vom Kun-
den gewünscht, wird der Anbieter die Kundendaten zum 
Zweck des Eintrags in ein Telefonverzeichnis an die Telekom 
Deutschland GmbH und weitere berechtigte Anbieter von 
Teilnehmerverzeichnissen weitergeben; § 47 TKG bleibt 
unberührt.  

3 Leistungs- und Tarifoptionen 
3.1.1 Der Anbieter kann zu den einzelnen Leistungen 
freibleibend besondere Leistung und Tarifoptionen anbieten.  
3.1.2 Diese werden nur jeweils Vertrags- und Leistungs-
bestandteil, wenn der Kunde diese mit dem Anbieter aus-
drücklich vereinbart.  
3.1.3 Sieht eine solche Option vor, dass sich für die ge-
wählte Leistung die Vertragsdauer verlängert, so gilt diese 
Verlängerung nur für die gewählte Option und die hiervon 
betroffene Leistung. Verlängert sich z.B. wegen einer Tarif-
option in der Telefonie die vertragliche Telefonie Leistung, 
gilt dies für andere Leistungen (z.B. Server oder Zertifikate) 
nur, wenn dies ausdrücklich in der Option bestimmt ist.  

4 Vertragsschluss 
4.1.1 Der Vertrag über die einzelnen Leistungen kommt, 
soweit nichts anderes ausdrücklich bestimmt ist, durch den 
Auftrag des Kunden und die schriftliche oder elektronische 
Auftragsbestätigung des Anbieters zustande. Der Kunde ist 4 
Wochen an seinen Auftrag gebunden, da der Anbieter insbe-
sondere bei Telefon- und/oder Internetanschlüssen zunächst 
die technische Verfügbarkeit prüfen muss. Die Annahme 
durch den Anbieter kann auch durch Freischaltung erfolgen.  
4.1.2 Für jede vereinbarte Leistung finden die Bestim-
mungen dieser AGB Anwendung, sofern diese wirksam ein-
bezogen werden. Kommt wegen einzelner Leistungen man-
gels Annahme oder wegen eines evtl. möglichen Widerrufs 
des Kunden kein Vertrag zu Stande, bleibt der Vertrag hin-
sichtlich weiterer bereits vertraglich vereinbarter Leistungen 
klarstellend bestehen gemäß den allgemeinen Regelungen.  
4.1.3 Der Anbieter kann die Erteilung von Auskünften 
sowie die Durchführung beauftragter Vertragsänderungen 
davon abhängig machen, dass sich der Auftraggeber z.B. 
durch Nennung eines vorab festgelegten Kundenkennworts 
legitimiert. Der Kunde wird daher das Kundenkennwort 
sowie alle ihm zur Verfügung gestellten sonstigen Kennun-
gen (z.B. PIN) vor dem Zugriff unbefugter Dritter schützen.  

5 Vertragsdauer, Kündigung, Sperre  
5.1.1 Soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich abweichend 
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vereinbart, gilt für alle Verträge über Dienstleistungen des 
Anbieters eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und eine 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Werktags. 
Für Leistungs- und Tarifoptionen gilt, soweit im Einzelfall 
nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, eine Mindestlauf-
zeit von 12 Monaten und eine Kündigungsfrist von einem 
Monat zum Ende eines Werktags. Die Mindestvertragslauf-
zeit beginnt mit der Leistungserbringung durch den Anbie-
ter. Soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich abweichend ver-
einbart, verlängert sich der Vertrag über Dienstleistungen 
des Anbieters automatisch um jeweils 1 Jahr, soweit er nicht 
rechtzeitig gekündigt wurde. Vertrage über Leistungs- und 
Tarifoptionen verlängern sich nicht automatisch, sondern 
laufen ohne weitere Mindestlaufzeit weiter. Kündigungen 
haben seitens des Kunden schriftlich, nicht elektronisch, zu 
erfolgen.  
5.1.2 Erfolgt der Vertragsschluss über einzelne Dienstleis-
tungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder haben einzel-
ne Leistungen aus anderen Gründen unterschiedliche Lauf-
zeiten (z.B. wegen der Bestellung besonderer Optionen), so 
sind diese AGB jeweils insoweit zeitlich anwendbar, wie es 
sich aus den einzelnen Leistungen und deren Lauf- zeit 
ergibt. Die AGB sind deshalb als Rahmenvertrag zu verste-
hen.  
5.1.3 Eine fristlose Kündigung ist nur aus wichtigem 
Grund möglich. Ein solcher liegt für den Anbieter insbeson-
dere vor, wenn aufgrund äußerer Umstande davon auszuge-
hen ist, dass Dienstleistungen missbräuchlich in Anspruch 
genommen werden. Liegt ein wichtiger Grund vor, ist der 
Anbieter ferner befugt, die Zugangsberechtigung des Kun-
den zu Diensten des Anbieters mit sofortiger Wirkung zu 
sperren, sofern keine anderen besonderen Regelungen grei-
fen. Ist die Vertragsfortführung insgesamt unzumutbar, 
kann ein Verstoß bezüglich einzelner Leistungen die Kündi-
gung aller Leistungen und des gesamten Vertragsverhältnis-
ses bewirken. Dies erfordert in der Regel neben einem be-
sonders schwerwiegenden Verstoß die vorherige erfolglose 
Abmahnung des Kunden.  

6 Vergütung und Abrechnung 
6.1.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Entgelte gemäß der 
jeweils vereinbarten Preisliste zu zahlen. Die Rechnung wird 
mit dem Zugang fällig.  
6.1.2 Hat der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt, 
zieht der Anbieter den Rechnungsbetrag vom angegebenen 
Konto im Lastschriftverfahren ein. Der Einzug erfolgt nicht 
vor Ablauf von 5 Werktagen nach Rechnungszugang.  
6.1.3 Der Kunde hat auch die Entgelte zu zahlen, die 
durch die Nutzung des Anschlusses durch Dritte entstanden 
sind, soweit er diese Nutzung zu vertreten hat. Der Kunde 
hat die üblichen und angemessenen Vorkehrungen zu tref-
fen, dass sein Anschluss sowie die daran angeschlossenen 
Anschlussendgeräte und Computer nicht ohne sein Wissen 
und Wollen genutzt werden. Der Kunde hat insbesondere 
regelmäßig zu kontrollieren, ob Anhaltspunkte für unrecht-
mäßige Dialer oder andere Manipulationen durch Dritte vor-
liegen, und die nach dem üblichen Verkehrsverständnis 
anerkannten Sicherheitsvorkehrungen dagegen zu treffen.  
6.1.4 Der Anbieter ist berechtigt, Entgelte, die bei der 
Nutzung von Leistungen Dritter, insbesondere von Mehr-
wertdiensten, über den Anschluss des Kunden entstehen, als 
eigene Forderung geltend zu machen.  
6.1.5 Gegen Forderungen des Anbieters kann der Kunde 
nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend 
machen, soweit seine Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. Die Abtretung von Ansprüchen 
gegen den Anbieter ist nur nach schriftlicher Zustimmung 
des Anbieters wirksam.  
6.1.6 Einwendungen gegen die Abrechnung sind inner-
halb von acht Wochen nach Zugang der Rechnung schriftlich 
(nicht elektronisch) bei dem Anbieter zu erheben. Erhebt der 

Kunde innerhalb dieser Frist keine Einwendungen, gilt die 
Rechnung als genehmigt. Der Anbieter wird den Kunden in 
den Rechnungen auf die Folgen einer unterlassenen recht-
zeitigen Einwendung besonders hinweisen. Gesetzliche An-
sprüche des Kunden bei Einwendungen nach Fristablauf 
bleiben unberührt. Für den Fall der Beanstandung gilt Ab-
schnitt 11.  
6.1.7 In der Regel erteilt der Anbieter dem Kunden mo-
natlich eine Abrechnung. Da für eine vollständige Abrech-
nung die Übermittlung von Abrechnungsdaten durch Dritte 
erforderlich ist, muss sich der Anbieter die Nachberechnung 
der bei Rechnungsversand nicht berücksichtigten Leistungen 
vorbehalten.  
6.1.8 Der Anbieter erstellt seine Rechnungen grundsätz-
lich nur als digitale Rechnung, die er kostenfrei auf seiner 
Homepage in der Rubrik terralink Kundenbereich (Xconf) 
bereitstellt (Online-Rechnung). Uber die Bereitstellung in-
formiert der Anbieter den Kunden per E-Mail oder auf andere 
geeignete und vergleichbare Weise. Mit dieser Information 
gilt die Rechnung als zugegangen, da sie in den Machtbe-
reich des Kunden gelangt und er hierüber informiert ist 
(siehe naher den folgenden Abschnitt 7). Auf Verlangen des 
Kunden oder nach eigener Wahl versendet der Anbieter eine 
Rechnung in Papierform. Hat der Kunde den Vertrag mit 
Hilfe des Internets geschlossen oder werden im Rahmen der 
Vertragsbeziehungen regelmäßig Verbindungen zum Inter-
net abgerechnet, zahlt der Kunde die Kosten der Papierrech-
nung, wie sie sich aus der vereinbarten Preisliste ergeben, 
wenn er eine Papierrechnung verlangt. In den übrigen Fallen 
ist die Papierrechnung kostenfrei. 
6.1.9 Der Kunde kann den Anbieter damit beauftragen, 
einen Einzelverbindungsnachweis (EVN) zu erstellen. Der 
Auftrag muss in Textform (z. B. per Brief, Telefax oder E-
Mail) erfolgen. Nutzen mehrere Personen den Anschluss, 
muss der Kunde in Textform erklären, dass er alle aktuellen 
und zukünftigen Nutzer unverzüglich über die EVN-Erteilung 
informiert und – soweit bei nicht privater Nutzung erforder-
lich – der Betriebsrat oder die Personalvertretung beteiligt 
worden sind. Hat der Kunde den Anbieter mit der Erstellung 
eines EVN beauftragt, stellt der Anbieter einen EVN unent-
geltlich in Papierform zur Verfügung, soweit sich aus dem 
Folgenden nichts anderes ergibt. 
Einen EVN ausschließlich in elektronischer Form stellt der 
Anbieter unentgeltlich zur Verfügung, wenn der Kunde den 
Vertrag mit Hilfe des Internets abgeschlossen hat oder der 
Anbieter im Rahmen der Vertragsbeziehung mit dem Kunden 
regelmäßig Verbindungen zum Internet abrechnet. In die-
sem Fall stellt der Anbieter auf Wunsch des Kunden den EVN 
in Papierform bereit, für den der Anbieter ein an den Bereit-
stellungskosten orientiertes Entgelt gemäß Preisliste verlan-
gen kann. Stellt der Anbieter den EVN elektronisch bereit, 
benachrichtigt der Anbieter den Kunden über die Fertigstel-
lung des EVN. Gegen Nachweis ihrer Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug können Kunden eine den Anforderungen des 
§ 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) entsprechende Rechnung 
erhalten (findet damit keine Anwendung auf Verbraucher).  
6.1.10 Der Anbieter speichert die zur Ermittlung und Ab-
rechnung der Vergütung erhobenen Verkehrsdaten stan-
dardmäßig vollständig bis zu sechs Monate nach Rechnungs-
versand; nach Ablauf dieser Frist loscht der Anbieter diese 
Daten. Erhebt der Kunde Rechnungseinwendungen, spei-
chert der Anbieter die Daten bis zur Klärung der Einwendun-
gen auch über die Speicherfrist hinaus.  
6.1.11 Die Preise in der Preisliste verstehen sich bei Ver-
einbarung der Zahlungen durch Bankeinzug (Einzugser-
mächtigung). Erteilt der Kunde keine Einzugsermächtigung 
oder widerruft er eine bereits erteilte Einzugsermächtigung, 
kann der Anbieter ein Bearbeitungsentgelt erheben, wenn 
dies gemäß der Preisliste vertraglich vereinbart ist.  
6.1.12 Der Kunde tragt die Kosten, die durch eine nicht 
eingelöste oder zurückgereichte Lastschrift entstehen, so-
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weit er diese zu vertreten hat.  
6.1.13 Der Anbieter halt die jeweils einschlägige Preisliste 
bereit unter der Internetadresse www.terralink.de.  

7 Besonderheiten der elektronischen 
Rechnung und des elektronischen Ein-
zelverbindungsnachweises  

7.1.1 Soweit der Anbieter eine Rechnung oder einen 
Einzelverbindungsnachweis (EVN) elektronisch bereitstellt, 
ermöglicht der Anbieter dem Kunden im Rahmen der beste-
hen- den technischen und betrieblichen Möglichkeiten, seine 
Rechnungen und seinen EVN im Internet unter 
www.terralink.de im persönlichen Online-Rechnungsarchiv 
des Kunden einzusehen, herunterzuladen oder auszudru-
cken. Die Verbindung erfolgt mit einer 128-Bit-
Verschlüsselung. Diese Bereitstellung im Online-
Rechnungsarchiv soll zum Schutz des Kunden und seiner 
Daten technisch sicherstellen, dass er einfach und sicher 
verschlüsselt auf seine Daten zugreifen kann. Der Kunde 
erhalt Zugang zum Online- Rechnungsarchiv mit seiner 
Kundennummer und dem zur Kundennummer zugehörigen 
persönlichen Kennwort (Passwort), das ihm per Post zuge-
stellt wird und das er jederzeit andern kann. Der Kunde ist 
verpflichtet, das Passwort vertraulich zu behandeln und es 
unverzüglich zu andern, wenn für ihn die Vermutung be-
steht, ein Nichtberechtigter konnte hiervon Kenntnis erlangt 
haben.  
7.1.2 Uber die Verfügbarkeit einer neuen Rechnung im 
Online-Rechnungsarchiv informiert der Anbieter den Kunden 
per E-Mail an die im Auftrag angegebene E-Mail-Adresse.  
7.1.3 Gibt der Kunde eine falsche oder fehlerhafte E-Mail-
Adresse an oder teilt er Änderungen nicht oder nicht recht-
zeitig mit und kann er die Einstellung neuer Rechnungen 
deswegen nicht zur Kenntnis nehmen, so gelten die Rech-
nungen dennoch als zugegangen.  
7.1.4 Die Datenverarbeitung erfolgt im Auftrag des Kun-
den. Um das datenschutzgerechte Verfahren seitens des 
Anbieters anbieten und durchfuhren zu können, ist der Kun-
de verpflichtet, sein vorgenanntes E-Mail-Konto sowie die 
Rechnungsdaten aus dem Online-Rechnungsarchiv in ange-
messenen Abstanden, mindestens jedoch einmal pro Monat, 
abzurufen. Rechnungsdokumente werden für maximal 15 
Monate und ggfs. beauftragte EVN aus Datenschutzgründen 
für maximal sechs Monate in das Online- Rechnungsarchiv 
bereitgestellt. Nach Vertragsende wird das Online-
Rechnungsarchiv deaktiviert und die Zugangsberechtigung 
erlischt. Eventuell noch ausstehende Rechnungen schickt der 
Anbieter dem Kunden dann per Post zu. Der für den Zugriff 
auf die Online-Rechnung benötigte Internetzugang ist nicht 
Gegenstand dieses Vertrages.  

8 Verzug des Kunden 
8.1.1 Der Kunde kommt automatisch auch ohne Mahnung 
in Verzug, wenn er den fälligen Betrag nicht innerhalb von 
spätestens 21 Tagen ab Rechnungszugang so leistet (zahlt), 
dass der fällige Betrag bis zu diesem Termin bei dem Anbie-
ter auf dem in der Rechnung jeweils angegebenen Konto 
eingeht oder eine SEPA Lastschrift nicht eingelöst wird.  
8.1.2 Bei Verzug des Kunden ist der Anbieter berechtigt, 
alle Forderungen gegen den Kunden sofort fällig zu stellen, 
wenn die Forderung, mit deren Erfüllung der Kunde in Ver-
zug ist, mindestens 20% der fällig zu stellenden Forderun-
gen betragt.  
8.1.3 Soweit sich der Kunde in Verzug befindet mit der 
Zahlung der Entgelte für Festnetzdienste, ist der Anbieter 
berechtigt, den Dienst nach Maßgabe des folgenden Ab-
schnitts 9 zu sperren. Soweit sich der Kunde in Verzug be-
findet mit der Zahlung der Entgelte für andere Dienste, ist 
der Anbieter berechtigt, die Erbringung dieser Dienste einzu-
stellen, bis der Kunde seine fälligen Verbindlichkeiten ge-
zahlt und/ oder ausreichende Sicherheiten entsprechend 

Abschnitt 17 gestellt bzw. aufgefüllt hat.  
8.1.4 Kommt der Kunde für zwei aufeinanderfolgende 
Monate oder mit drei nicht eingelösten Lastschriften, mit der 
Bezahlung eines nicht unerheblichen Teiles des Rechnungs-
betrages in Verzug, ist der Anbieter berechtigt, den Vertrag 
fristlos zu kundigen. Schadenersatzansprüche bleiben unbe-
rührt.  
8.1.5 Befindet sich der Kunde in Verzug, berechnet der 
Anbieter vorbehaltlich der Geltendmachung eines weiterge-
henden Verzugsschadens – gemäß § 288 BGB Zinsen in 
Hohe von fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins-
satz gemäß § 247 BGB. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein 
Verbraucher nicht beteiligt ist, betragt der Zinssatz für Ent-
geltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.  
8.1.6 Die vorstehenden Regelungen zur Leistungseinstel-
lung und zur Sperre finden keine Anwendung auf Vertrage 
mit Vorleistungspflicht des Kunden (Prepaid-Verträge). 
8.1.7 Für die Anmahnung fälliger Rechnungsbetrage ist 
der Kunde verpflichtet, einen pauschalen Schadensersatz in 
Hohe von € 3 für die erste Mahnung nach Verzugseintritt 
und in Hohe von € 5 für jede weitere Mahnung zu zahlen. 
Dem Anbieter steht der Nachweis eines höheren Schadens, 
dem Kunden der Nachweis eines geringeren Schadens offen.  

9 Sperre von Festnetzdiensten  
9.1.1 Der Anbieter wird Festnetz- oder Mobilfunkdienste 
unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften nur nach 
Maßgabe der folgenden Abschnitte und nach § 45o Satz 3 
TKG ganz oder teilweise verweigern (Sperre). § 108 Abs. 1 
TKG bleibt unberührt.  
9.1.2 Wegen Zahlungsverzugs darf der Anbieter eine 
Sperre durchführen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger 
Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 
75 € in Verzug ist und der Anbieter die Sperre mindestens 
zwei Wochen zuvor schriftlich angedroht und dabei auf die 
Möglichkeit des Kunden, Rechtsschutz vor den Gerichten zu 
suchen, hingewiesen hat. Bei der Berechnung der Hohe des 
Betrags nach Satz 1 bleiben außer Betracht: diejenigen nicht 
titulierten Forderungen, die der Kunde form- und fristge-
recht und schlüssig begründet beanstandet (unten Abschnitt 
11) hat und nicht titulierte bestrittene Forderungen Dritter, 
die der Anbieter gemäß § 45h Absatz 1 Satz 1 TKG auf sei-
ner Rechnung ausweist, und zwar auch dann, wenn diese 
Forderungen abgetreten worden sind, es sei denn, der An-
bieter hat den Kunden zuvor zur vorläufigen Zahlung eines 
Durchschnittsbetrags nach § 45j TKG aufgefordert und der 
Kunde diesen nicht binnen zwei Wochen gezahlt.  
9.1.3 Der Anbieter darf seine Leistung einstellen, sobald 
die Kündigung des Vertragsverhältnisses wirksam wird.  
9.1.4 Der Anbieter darf eine Sperre durchfuhren, wenn 
wegen einer im Vergleich zu den vorangegangenen sechs 
Abrechnungszeiträumen besonderen Steigerung des Verbin-
dungsaufkommens auch die Hohe der Entgeltforderung in 
besonderem Maße ansteigt und Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass der Kunde diese Entgeltforderung bean-
standen wird.  
9.1.5 Die Sperre ist, soweit technisch möglich und dem 
Anlass nach sinnvoll, auf bestimmte Leistungen zu be-
schranken. Sie darf nur aufrechterhalten werden, solange 
der Grund für die Sperre fortbesteht. Eine auch ankommen-
de Telekommunikationsverbindung erfassende Vollsperrung 
des Netzzugangs darf frühestens eine Woche nach Sperrung 
abgehender Telekommunikationsverbindungen erfolgen.  
9.1.6 Der Kunde bleibt auch im Fall der Sperrung ver-
pflichtet, die nutzungsunabhängigen Entgelte zu bezahlen.  

10 Pflichten und Obliegenheiten des Kun-
den  

10.1.1 Der Kunde hat die in diesen AGB und den übrigen 
Vertragsdokumenten (Abschnitt 2.1.3) genannten Pflichten 
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und Obliegenheiten einzuhalten, insbesondere auch die in 
Zusammenhang mit den einzelnen Leistungen genannten 
besonderen Pflichten. Allgemein gilt zudem Folgendes:  
10.1.2 Der Kunde stellt in seinen Räumlichkeiten die für 
Bereitstellung und Betrieb der Leistungen durch den Anbie-
ter erforderlichen Flächen und die Stromversorgung sowie 
den ggf. erforderlichen Potenzialausgleich einschließlich 
Erdung unentgeltlich zur Verfügung.  
10.1.3 Der Kunde gewahrt dem Anbieter und seinen Erfül-
lungsgehilfen Zutritt zu den Kundenanschlüssen, soweit dies 
für die Durchführung des Vertrages erforderlich ist.  
10.1.4 Der Kunde stellt dem Anbieter und seinen Erfül-
lungsgehilfen die zur Vertragsdurchführung erforderlichen 
Informationen, insbesondere über verdeckt verlegte Leitun-
gen und Rohre, zur Verfügung. Der Kunde darf keine End-
einrichtungen und Anwendungen anschließen, die den ein-
schlägigen Vorschriften, insbesondere den Vorgaben der 
Bundesnetzagentur, nicht entsprechen oder deren Anschluss 
an öffentliche Telekommunikationsnetze unzulässig ist, nur 
die vom Anbieter vorgegebenen Standard-Schnittstellen und 
üblichen und anerkannten Protokolle zur Nachrichtenüber-
mittlung nutzen und keine Einrichtungen oder Protokolle 
verwenden, die das Netz des Anbieters schädigen können.  
10.1.5 Der Kunde wird den Anschluss an das Netz des 
Anbieters nicht missbräuchlich nutzen, insbesondere keine 
Anrufe tätigen, die Dritte belästigen oder bedrohen. Vor der 
Einrichtung einer Anrufweiterschaltung auf den Anschluss 
eines Dritten wird er dessen Einverständnis einholen.  
10.1.6 Die Dienstleistungen, die der Anbieter nach diesen 
AGB erbringt, darf der Kunde Dritten nicht gegen ein Entgelt 
oder gegen eine andere Gegenleistung zur Verfügung stel-
len.  
10.1.7 Der Kunde teilt dem Anbieter unverzüglich jede 
Änderung seines Namens, seiner Firma und Rechtsform, 
seiner Anschrift, seines Geschäftssitzes und seiner Bankver-
bindung schriftlich mit.  
10.1.8 Ist zur Vertragsdurchführung die Verlegung von 
Leitungen erforderlich, erteilt der Kunde die Genehmigung 
zur Inanspruchnahme des Grundstücks fuhr Leitungswege 
oder bringt, soweit er nicht selbst Grundstückseigentümer 
ist, unverzüglich die Genehmigung des Grundstückseigen-
tümers bei.  
10.1.9 Die Einhaltung der vereinbarten Bereitstellungster-
mine und Verfügbarkeiten steht unter dem Vorbehalt, dass 
der Kunde seine vorstehenden Mitwirkungsverpflichtungen 
rechtzeitig erfüllt.  
10.1.10 Dem Kunden obliegt, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, in eigener Verantwortung die Einrichtung 
ausreichender Nutzungs- und Zugangssicherheit.  

11 Beanstandungen 
11.1.1 Der Kunde kann eine ihm von dem Anbieter erteilte 
Abrechnung innerhalb einer Frist von acht Wochen nach 
Zugang der Rechnung beanstanden. Im Falle der Beanstan-
dung hat der Anbieter das in Rechnung gestellte Ver-
bindungsaufkommen unter Wahrung der datenschutzrechtli-
chen Belange etwaiger weiterer Nutzer des Anschlusses als 
Entgeltnachweis nach den einzelnen Verbindungsdaten auf-
zuschlüsseln und eine technische Prüfung durchzuführen, es 
sei denn, die Beanstandung ist nachweislich nicht auf einen 
technischen Mangel zurückzuführen. Der Kunde kann inner-
halb der Beanstandungsfrist verlangen, dass ihm der Ent-
geltnachweis und die Ergebnisse der technischen Prüfung 
vorgelegt werden. Erfolgt eine nach Satz 3 verlangte Vorlage 
nicht binnen acht Wochen nach einer Beanstandung, erlo-
schen bis dahin entstandene Ansprüche aus Verzug; die mit 
der Abrechnung geltend gemachte Forderung wird mit der 
nach Satz 3 verlangten Vorlage fällig.  
11.1.2 Den Anbieter trifft weder eine Nachweispflicht für 
die erbrachten Verbindungsleistungen noch die Auskunfts-

pflicht nach Abschnitt 11.1.1 für die Einzelverbindungen, 
soweit aus technischen Gründen keine Verkehrsdaten ge-
speichert wurden oder, für den Fall, dass der Kunde keine 
Beanstandungen erhoben hat, gespeicherte Daten nach 
Verstreichen der in Abschnitt 11.1.1 Satz 1 geregelten Frist 
oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen gelöscht worden 
sind.  
11.1.3 Dem Anbieter obliegt der Nachweis, dass er den 
Telekommunikationsdienst oder den Zugang zum Telekom-
munikationsnetz bis zu dem Übergabe-punkt an dem, dem 
Kunden der Netzzugang bereitgestellt wird, technisch fehler-
frei erbracht hat. Ergibt eine nach Abschnitt 11.1.1 durchge-
führte technische Prüfung Mangel, die sich auf die Berech-
nung des beanstandeten Entgelts zu Lasten des Kunden 
ausgewirkt haben können, oder wird die technische Prüfung 
später als zwei Monate nach der Beanstandung durch den 
Kunden abgeschlossen, wird widerleglich vermutet, dass das 
in Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen unrichtig 
ermittelt ist.  
11.1.4 Soweit der Kunde nachweist, dass ihm die Inan-
spruchnahme von Leistungen des Anbieters nicht zugerech-
net werden kann, hat der Anbieter keinen Anspruch auf 
Entgelt gegen den Kunden. Der Anspruch entfallt auch, 
soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Dritte 
durch unbefugte Veränderungen an öffentlichen Telekom-
munikationsnetzen das in Rechnung gestellte Verbindungs-
entgelt beeinflusst haben.  

12 Speicherung von Verkehrsdaten, Be-
weis der Richtigkeit der Entgeltrech-
nung  

12.1.1 Der Anbieter speichert – vorbehaltlich Abschnitt 
11.1.2 Daten, die bei der Bereitstellung und Erbringung von 
Telekommunikationsdienstleistungen erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden (Verkehrsdaten) zu Beweiszwecken für 
die Richtigkeit der berechneten Entgelte vollständig bis zu 6 
Monate nach Abrechnung.  
12.1.2 Dem Anbieter ist eine nachträgliche Prüfung der 
Entgeltberechnung nur in dem Umfang möglich, in dem eine 
Speicherung der Verkehrsdaten erfolgt. Wurden Verkehrsda-
ten aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht, trifft 
den Anbieter keine Nachweispflicht für die Einzelverbindun-
gen.  
12.1.3 Verlangt der Kunde im Rahmen einer Beanstandung 
(Abschnitt 11) einen Einzelverbindungsnachweis, weist er 
aktuelle und zukünftige Mitbenutzer auf die Speicherung und 
Mitteilung der Verkehrsdaten hin und beteiligt, sofern erfor-
derlich, den Betriebsrat sowie die Personal- oder Mitarbei-
tervertretung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.  
12.1.4 Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung finden sich 
in den „Hinweise[n] zum Datenschutz“, die der Kunde bei 
Vertragsschluss erhalt.  

13 Nutzung von Daten bei Einwilligung 
13.1.1 Willigt der Kunde mit Vertragsschluss – jederzeit 
widerruflich – ein, kann der Anbieter seine Verkehrsdaten 
zur Vermarktung und bedarfsgerechten Gestaltung von 
Telekommunikationsdienstleistungen oder zur Bereitstellung 
von Diensten mit Zusatz nutzen gemäß Abschnitt 2.1.1 
speichern, verarbeiten und nutzten, ihn zu Werbezwecken 
(auch automatisiert) anrufen, ihm per Telefax oder in Form 
elektronischer Nachrichten Werbung zusenden und  seine 
Bestandsdaten (Daten, die erhoben werden, um das Ver-
tragsverhältnis einschließlich seiner inhaltlichen Ausgestal-
tung zu begründen oder zu andern) verarbeiten und nutzen, 
soweit dies zur Kundenberatung, Werbung und Marktfor-
schung erforderlich ist.  
13.1.2 Erteilt der Kunde keine Einwilligung oder widerruft 
er sie, bleiben etwaige gesetzlich zulässige Werbemöglich-
keiten bestehen.  
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14 Änderungen der Vertragsbedingungen 
14.1.1 Ändern sich die Entgelte, die der Anbieter zu zahlen 
hat für besondere Netzzugänge, für die Netzzusammen-
schaltung oder für Dienste anderer Anbieter, zu denen der 
Anbieter dem Kunden Zugang gewährt, kann der Anbieter 
die vom Kunden vertraglich geschuldeten Entgelte für die 
betroffene Leistung entsprechend nach billigem Ermessen 
anpassen, ohne dass ein Widerspruchs- oder Kündigungs-
recht des Kunden entsteht. Der Anbieter übt das billige Er-
messen in der Weise aus, dass er nur die Änderungen aus-
gleicht, ohne einen weiteren Vorteil zu erlangen. Dies gilt 
insbesondere für die Zugangsvermittlung zu Sonderrufnum-
mern (wie z.B. 0900/0137, Ziele in Krisengebieten usw.). 
Ein Änderungsrecht nach billigem Ermessen ergibt sich auch 
zur Anpassung des Vertragsverhältnisses an zwingende 
Vorgaben des TKG, an die hierzu ergangenen Rechtsverord-
nungen sowie an behördliche oder gerichtliche Entscheidun-
gen in Zusammenhang mit dem TKG und dem Rechtsver-
hältnis zur Telekom Deutschland GmbH und anderen maß-
geblichen Netzbetreibern (Anpassung an das zwingende 
regulatorische Umfeld). Der Anbieter teilt dem Kunden diese 
Änderungen mindestens einen Monat vor Inkrafttreten mit 
und wird Änderungen nur insoweit unter Beachtung der 
Interessen des Kun- den vornehmen, wie es zwingend erfor-
derlich ist. Bei jeder Änderung nach billigem Ermessen steht 
dem Kunden das Recht zu, die Angemessenheit der Ände-
rung gerichtlich überprüfen zu lassen.  
14.1.2 Der Anbieter ist nach diesem Vertrag berechtigt, 
eine zukünftig mögliche gesetzliche Änderung der Umsatz-
steuer in dem Maße an den Kunden im Rahmen einer Anpas-
sung des Endkundenpreises durch einfache schriftliche Er-
klärung weiterzugeben, wie es der Änderung des gesetzli-
chen Umsatzsteuersatzes entspricht. Der Anbieter hat den 
Kunden mindestens einen Monat vor Inkrafttreten des neuen 
Umsatzsteuersatzes auf die Änderung hinzuweisen. Ist die 
Höhe der Mehr- oder Minderbelastung streitig, so ist § 287 
Abs.1 der Zivilprozessordnung (Berechnung durch das Ge-
richt) entsprechend anzuwenden.  
14.1.3 Änderungen der AGB, der Leistungsbeschreibungen 
und der Preislisten teilt der Anbieter dem Kunden mit. Bei 
Änderungen zu Ungunsten des Kunden kann der Kunde das 
Vertragsverhältnis innerhalb von einem Monat nach Zugang 
der Änderungsmitteilung schriftlich zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung kündigen. Der Anbieter wird den 
Kunden in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht besonders 
hinweisen. Kündigt der Kunde nicht, tritt die Änderung zum 
angekündigten Zeitpunkt in Kraft.  
14.1.4 Alle Änderungen der Vertragsbedingungen werden 
dem Kunden unter Hinweis auf das ausgeübte Änderungs-
recht und nach Wahl des Anbieters schriftlich, in Text- form 
oder durch SMS mitgeteilt und treten einen Monat nach der 
Mitteilung in Kraft. Sofern der Anbieter dem Kunden Mittei-
lungen nicht im Volltext zukommen lasst, wird der Kunde 
darüber informiert, wo und wie er den Volltext der Mitteilung 
erhalten kann. Die Mitteilung nach Abschnitt 14.1.3 hat 
immer wie dort genannt im vollen Umfang zu erfolgen.  

15 Leistungsstörungen 
15.1.1 Der Kunde ist verpflichtet, erkennbare Mangel oder 
Schaden des Kundenanschlusses dem Anbieter unverzüglich 
anzuzeigen.  
15.1.2 Der Anbieter beseitigt Störungen des Netzbetriebes 
im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten 
unverzüglich.  
15.1.3 Der Anbieter wird alle zumutbaren Anstrengungen 
unternehmen, um Störungen baldmöglichst zu beseitigen 
oder auf deren Beseitigung hinzuwirken. Dauert eine vom 
Anbieter zu vertretende Störung oder Unterbrechung länger 
als 24 Stunden, ist der Kunde zur anteiligen Minderung des 
monatlichen Basispreises berechtigt.  
15.1.4 Auf die Rechte bei Überschreitung der Regelentstör-

frist wird ergänzend hingewiesen. Im Übrigen sind Ersatzan-
sprüche des Kunden wegen Leistungsstörungen auf den sich 
aus Abschnitt 1 ergebenden Umfang beschränkt.  
15.1.5 Hat der Kunde oder seine Beauftragten die Störung 
zu vertreten oder liegt eine vom Kunden gemeldete Störung 
nicht vor, ist der Anbieter berechtigt, dem Kunden die ihm 
durch die Entstörung bzw. den Entstörungsversuch entstan-
denen Kosten in Rechnung zu stellen.  

16 Haftung  
16.1.1 Für Personenschaden haftet der Anbieter unbe-
schrankt.  
16.1.2 Haftung für Vermögensschaden bei Telekommuni-
kationsdiensten: Soweit durch eine einheitliche Handlung 
oder ein einheitliches Schaden verursachendes Ereignis eine 
Verpflichtung des Anbieters als Anbieter von Telekommuni-
kationsdiensten für die Öffentlichkeit zum Ersatz eines Ver-
mögensschadens gegenüber einem Endnutzer oder mehre-
ren Endnutzern besteht und nicht auf Vorsatz beruht, ist die 
Haftung auf höchstens den Monatsbeitrag je Endnutzer be-
grenzt. Entsteht die Schadenersatzpflicht durch eine einheit-
liche Handlung oder ein einheitliches Schaden verursachen-
des Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern und beruht 
dies nicht auf Vorsatz, so ist die Schadensersatzpflicht unbe-
schadet der Begrenzung in Satz 1 in der Summe auf höchs-
tens 2 Millionen € begrenzt. Übersteigen die Entschädigun-
gen, die mehreren Geschädigten auf Grund desselben Ereig-
nisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe 
aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Die 
vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht für Ansprüche 
auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung 
von Schadensersatz entsteht.  
16.1.3 Für Sach- und solche Vermögensschaden, die nicht 
bei der Erbringung von Telekommunikationsdiensten ent-
standen sind, haftet der Anbieter, wenn sie durch vorsätzli-
che oder grob fahrlässige Handlungen seiner gesetzlichen 
Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
worden sind. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermö-
gensschaden haftet der Anbieter nur bei der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Hohe nach 
beschrankt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und 
vertragstypischen Schaden.  
16.1.4 Im Falle eines Schadens, infolge eines Datenverlus-
tes, ist die Haftung begrenzt auf die Kosten, die bei ord-
nungsgemäßer Sicherung der Daten durch den Kunden ent-
standen wären.  
16.1.5 Im Übrigen ist die Haftung des Anbieters ausge-
schlossen. Die Haftung nach zwingenden gesetzlichen Rege-
lungen (z. B. Produkthaftungsgesetz) bleibt unberührt.  
16.1.6 Eine Haftungsbeschränkung zugunsten des Anbie-
ters gilt auch zugunsten seiner Mitarbeiter und Erfüllungsge-
hilfen.  

17 Sicherheiten  
17.1.1 Der Anbieter kann seine Leistungen bei berechtig-
tem Interesse jederzeit von der Stellung und Aufrechterhal-
tung einer angemessenen Sicherheit zur Befriedigung aller 
Forderungen aus dem Vertragsverhältnis in Form einer ver-
zinslichen Kaution oder einer Bürgschaft eines in der EU 
ansässigen Kreditinstitutes abhängig machen, wenn bekannt 
wird, dass der Kunde mit Verpflichtungen aus anderen be-
stehenden oder früheren Vertragen im Rückstand ist oder 
der Anbieter aufgrund einer Information einer von ihm be-
auftragten Auskunftei begründete Zweifel an der Kreditwür-
digkeit des Kunden hat.  

18 Voraussetzungen für einen Anbieter-
wechsel  

18.1.1 Um zu gewährleisten, dass bei einem Anbieter-
wechsel und / oder einer Rufnummernmitnahme die Leis-
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tung nicht langer als ein Kalendertag unterbrochen ist, müs-
sen die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen erfüllt 
sein.  

o Der Kunde muss den Vertrag mit dem bisheri-
gen Vertragspartner fristgerecht gekündigt ha-
ben. Das gilt nicht, wenn er eine vorzeitige 
Übertragung einer Rufnummer über ein Portie-
rungsantrag erfolgt.  

o Der Kunde beauftragt seinen neuen Vertrags-
partner mit Hilfe eines standardisierten Anbie-
terwechselauftrags (Portierungsformular), die 
für eine Kündigung des Vertrages mit dem bis-
herigen Anbieter und die für eine Mitnahme der 
Rufnummer notwendigen Schritte zu veranlas-
sen.  

o Für Festnetzanschlüsse gilt: Soweit der Anbie-
ter der bisherige Vertragspartner und damit 
abgebender Anbieter ist, muss ihm das voll-
ständig ausgefüllte Portierungsformular spätes-
tens sieben Werktage (Montag–Freitag) vor 
dem Datum des Vertragsendes zugegangen 
sein.  

o Der Kunde muss die von dem neuen Vertrags-
partner vorgegebenen Fristen beachten.  

o Die Abwicklung des Anbieterwechsels findet 
ausschließlich zwischen dem alten und dem 
neuen Vertragspartner statt. Insbesondere 
schickt nur der neue Vertragspartner das Por-
tierungsformular an den bisherigen Vertrags-
partner. Ein Anbieterwechsel ist insbesondere 
nicht möglich, wenn nur der Kunde selbst das 
Portierungsformular an seinen bisherigen Ver-
tragspartner schickt oder den Vertrag mit dem 
abgebenden Anbieter kündigt, ohne mitzutei-
len, dass er zu einem neuen Anbieter wechseln 
mochte.  

19 Folgen der Vertragsbeendigung  
19.1.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sendet der 
Kunde alle Geräte kostenfrei an den Anbieter zurück. Der 
Anbieter ist berechtigt, verlegte Leitungen und Bestandteile 
(insbesondere Installationsmaterial) im Grundstück zu be-
lassen oder auf eigene Kosten zurückzubeugen.  
19.1.2 Widerruft der Kunde einen Fernabsatzvertrag über 
eine Ware, hat er die Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und der 
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 
Euro nicht übersteigt oder der Kunde bei einem höheren 
Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung 
erbracht hat.  

20 20 Sonstige Bestimmungen  
20.1.1 Zur Reaktion auf Sicherheits- oder Integritätsver-
letzungen oder auf Bedrohungen und Schwachstellen be-
treibt der Anbieter ein nach der Norm ISO/IEC 27001 zertifi-
ziertes Informationssicherheits-Managementsystem, das 
unter anderem eine Sicherheitsorganisation vorsieht, die die 
Mitarbeiter zur Einhaltung verschiedener Maßnahmen (wie 
Überwachungs und Meldepflichten zum Schutz der Informa-
tionssicherheit) verpflichtet. Aufgrund der sich stetig än-
dernden Sicherheitsrisiken behält sich der Anbieter vor, die 
vorgenannten Maßnahmen bei Bedarf anzupassen.  
20.1.2 Es ist in § 47a TKG vorgesehen, dass der Kunde im 
Falle eines Streits ein Schlichtungsverfahren bei der Bun-
desnetzagentur beantragen kann. Hierzu muss er einen 
formlosen Antrag richten an die Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn.  
20.1.3 Erfüllungsort ist Hamburg.  

20.1.4 Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus die-
sem Vertrag ist Hamburg, sofern der Kunde Kaufmann ist 
und der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört 
oder der Kunde eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen ist. Der 
Anbieter ist auch berechtigt, seine Ansprüche bei dem all-
gemeinen Gerichtsstand des Kunden geltend zu machen. Ein 
etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt unberührt.  
20.1.5 Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Anbieters auf einen Dritten übertragen.  
20.1.6 Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Anbieter 
und dem Kunden gilt deutsches Recht, wie es zwischen 
inländischen Parteien gilt.  
20.1.7 Ist eine Bestimmung unwirksam, bleiben die ande-
ren Bestimmungen dennoch wirksam. Durch Auslegung ist 
die unwirksame Bestimmung durch eine Regelung zu erset-
zen, die der unwirksamen Bestimmung mit einem wirksa-
men Inhalt am Nächsten kommt.  

21 Informationen zum Anbieter und zum 
Vertragsgegenstand  

Anbieter der Telekommunikationsdienste ist die terralink networks 
GmbH mit Sitz der Gesellschaft in der Wendenstrasse 375, 20537 
Hamburg. 
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 111263. 
Vertreten durch den Geschäftsführer Vicente Hernando. 
Gegenstand des Vertrages ist die Erbringung von Telekommunikati-
onsdienstleistungen durch die terralink networks GmbH. 
 

Besondere Bestimmungen für Telefon-
dienstleistungen an festen Standorten 
(Festnetztelefonie)  

1 Dienstleistung des Anbieters  
1.1.1 Der Anbieter stellt für den Kunden an dem im Auf-
tragsformular vereinbarten Ort den vereinbarten Festnetz-
anschluss gemäß den nachfolgenden Bedingungen und der 
Leistungsbeschreibung für Telefon-, Internet- und Medien-
dienstleistungen (Leistungsbeschreibung) bereit.  
1.1.2 Soweit der Anbieter auf optionaler Basis kostenlose 
Dienste und Leistungen erbringt, können diese ohne Zu-
stimmung des Kunden kurzfristig eingestellt werden, soweit 
sich aus dem Vertrag nicht ausdrücklich eine andere Kündi-
gungsfrist ergibt. Dem Kunden erwachsen aus der Einstel-
lung in diesem Fall keine Rechte, insbesondere hat er keinen 
Anspruch auf Schadensersatz. Der Anbieter wird diese Ände-
rungen soweit möglich rechtzeitig mitteilen.  
1.1.3 Soweit nichts anderes vorrangig in der Leistungsbe-
schreibung bestimmt ist, schuldet der Anbieter eine mittlere 
Verfügbarkeit der Telefondienstleistungen einschließlich des 
Zugangssystems von 97% gemittelt über einen Zeitraum 
von 365 Tagen.  
2 Voraussetzung für die Telefondienst-

leistung  
2.1.1 Für den Telefonanschluss dürfen nur die vom An-
bieter angebotenen oder als kompatibel bezeichneten End-
einrichtungen (zum Beispiel Router, Splitter, Network Ter-
mination Fiber Access (NTFA) etc.) verwendet werden.  
Besondere Bestimmungen für den Inter-
netzugang (Internet Access)  

1 Dienstleistung des Anbieters  
1.1.1 Der Anbieterstellt für den Kunden an dem im Auf-
tragsformularangegebenen Ort den vereinbarten Internetzu-
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gang zur Verfügung. Damit ermöglicht der Anbieter dem 
Kunden im Rahmen der technischen und betrieblichen Mög-
lichkeiten den Zugang zum Internet.  
1.1.2 Die hiernach bestimmte Leistung steht unter dem 
technischen Vorbehalt, dass die Bandbreite wahrend der 
gesamten Vertragslaufzeit verfügbar ist. Aus technischen 
und physikalischen Gründen und durch die Beeinflussung mit 
anderen Leitungen kann es wegen der Besonderheiten des 
Zugangs zum Internet im Nachhinein dazu kommen, dass 
sich die zur Verfügung stehende Kapazität (Bandbreite) 
reduziert. Dem Anbieter steht deshalb ein Anpassungsrecht 
zu. Die vereinbarte Übertragungsbandbreite im Sinne der 
Leistungsbeschreibung kann einseitig vom Anbieter durch 
schriftliche Erklärung mit einer Ankündigungsfrist von zwei 
Wochen ab Zugang des Schreibens auf ein niedrigeres Leis-
tungsniveau reduziert werden, wenn sich aus technischen 
und physikalischen Gründen die zur Verfügung stehende 
Kapazität der für den Kunden zur Verfügung stehen- den 
Anschlussleitung ändert. Der Anbieter wird ab dem Ände-
rungszeitpunkt nur den Preis berechnen, der der geänderten 
Leistung gemäß der jeweils aktuellen Preisliste ent- spricht. 
Sollte die Leistungsänderung für den Kunden unzumutbar 
sein, kann er den Vertrag innerhalb eine Frist von 2 Wochen 
ab Änderungsmitteilung kundigen, ohne dass einer der Par-
teien weitere Rechte durch die Kündigung entstehen. Die 
Frist zur Änderung und der Kündigung beginnt erst mit der 
gesonderten Information über dieses Sonderkündigungs-
recht zu laufen.  

1.1.3 Soweit nichts anderes vorrangig in der Leistungsbe-
schreibung für Telefon-, Internet- und Mediendienstleistun-
gen (Leistungsbeschreibung) bestimmt ist, schuldet der 
Anbieter eine mittlere Verfügbarkeit des Zugangssystems 
und der genannten Dienste von 97% gemittelt über einen 
Zeitraum von 365 Tagen. Einschränkungen infolge der re-
gelmäßig erforderlichen Wartungsarbeiten gemäß der Leis-
tungsbeschreibung bleiben bei der Berechnung unberück-
sichtigt. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass der An-
bieter beim Internet Access nur den Zugang zum Internet 
vermittelt und keinen Einfluss auf die Übertragungsge-
schwindigkeiten im Internet und auf die angebotenen Inhal-
te . 
1.1.4 Soweit der Anbieter auf optionaler Basis kostenlose 
Dienste und Leistungen erbringt, können diese ohne Zu-
stimmung des Kunden kurzfristig eingestellt werden, soweit 
sich aus dem Vertrag nicht ausdrücklich eine andere Kündi-
gungsfrist ergibt. Dem Kunden erwachsen aus der Einstel-
lung in diesem Fall keine Rechte, insbesondere kein An-
spruch auf Schadensersatz. Der Anbieter wird diese Ände-
rungen soweit möglich rechtzeitig mitteilen.  
1.1.5 Soweit der Anbieter im Rahmen seiner Internet-
dienstleistungen kostenlose Dienste und Leistungen erbringt 
(z.B. Informationen und Nachrichten auf seiner Homepage), 
können diese jederzeit und ohne Vorankündigung eingestellt 
werden. Ein Minderungs-/ Erstattungs- oder Schadenser-
satzanspruch ergibt sich daraus nicht.  

2 Voraussetzungen für den Internetzu-
gang  

2.1.1 Für den Internetzugang dürfen nur die vom Anbie-
ter angebotenen oder als kompatibel bezeichneten Endein-
richtungen (wie zum Beispiel bestimmte Router, Splitter, 
Network Termination Fiber Access (NTFA) u.s.w.) verwendet 
werden. Eine Liste der geprüften Geräte finden Sie aktuali-
siert auf der Homepage www.terralink.de 
3 Sperre  
3.1.1 Der Anbieter darf den Internetzugang des Kunden 
nur sperren, wenn der Kunde Veranlassung zu einer fristlo-
sen Kündigung des Vertragsverhältnisses gegeben hat oder 
eine Gefährdung der Einrichtungen des Anbieters, insbeson-
dere des Netzes, durch Rückwirkungen von Endeinrichtun-

gen oder eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit droht 
und der Anbieter deswegen aus Gründen der Schadensmin-
derungspflicht den Netzzugang für den Kunden sperren 
muss.  
4 Dienste und Inhalte im Internet  
4.1.1 Der Internetzugang ermöglicht es dem Kunden, 
Dienste im Internet zu nutzen. Bei diesen Diensten handelt 
es sich in aller Regel um Dienste Dritter, die nicht vom An-
bieter erbracht werden und auf deren Gestaltung und Inhalt 
der Anbieter keinen Einfluss hat. Die vorgenannten Dienste 
bilden nur dann ein Angebot des Anbieters, wenn sie aus-
drücklich als Angebot des Anbieters bezeichnet sind.  
4.1.2 Die im Internet verfügbaren Inhalte geben in keiner 
Weise die Auffassung oder Meinung des Anbieters wieder 
und stellen ausschließlich fremde Inhalte dar, soweit sie 
nicht ausdrücklich vom Anbieter als eigene Inhalte bezeich-
net sind.  
4.1.3 Da der Anbieter nur den Zugang zum Internet bzw. 
Nur eine Schnittstelle zum Internet vermittelt und fremde 
Informationen durchleitet, ist der Anbieter gemäß § 8 Absatz 
1 TMG nicht für die im Internet angebotenen Dienste und 
Inhalte verantwortlich.  
4.1.4 Der Kunde nutzt die Angebote im Internet auf eige-
ne Gefahr und unterliegt dabei den jeweils dort geltenden 
Regeln bzw. national oder international geltenden Gesetzen 
und Vorschriften und verpflichtet sich, diese einzuhalten. 
Dabei respektiert er Namens-, Urheber- und Markenrechte 
Dritter. Der Kunde verpflichtet sich insbesondere, einen vom 
Anbieter bereitgestellten Internetdienst nicht für Informatio-
nen und Darstellungen mit rassistischen, gewaltverherrli-
chenden oder die Menschenwürde verletzenden Inhalten zu 
nutzen und sicherzustellen, dass Minderjährige keinen Zu-
gang auf für sie ungeeignete Informationen haben. Ferner 
verpflichtet sich der Kunde, alles zu unterlassen, was die 
Leistung oder Verfügbarkeit des Dienstes beeinträchtigt oder 
gefährden konnte (z. B. E-Mail-Spamming, Massen- E-Mails, 
Denial-of-Service-Angriffe).  
4.1.5 Die übermittelten Inhalte unterliegen keiner Über-
prüfung durch den Anbieter, insbesondere nicht daraufhin, 
ob sie Schaden verursachende Software (z. B. Viren) enthal-
ten.  

Besondere Bestimmungen für E-Mail-
Dienstleistungen  

1 Dienstleistungen des Anbieters  
1.1.1 Der Anbieter betreibt im Rahmen seiner Internet-
dienstleistungen einen E-Mail-Dienst und stellt diesen dem 
Kunden zur Nutzung zur Verfügung. Details zu dieser Dienst-
leistung finden sich insbesondere im Abschnitt Leistungsbe-
schreibung für Telefon-, Internet- und Mediendienstleistun-
gen (Leistungsbeschreibung). Der Kunde hat sich über die 
jeweiligen Zugangskonfigurationen in der konkreten techni-
schen Ausgestaltung zu informieren und sicherzustellen, 
dass die technischen Komponenten (Hard- und Software) 
miteinander korrespondieren.  
2 Pflichten des Kunden  
2.1.1 Der Kunde hat sicherzustellen, dass er sein E-Mail-
Postfach regelmäßig überprüft, damit der Speicherplatz 
seines E-Mail-Postfachs jederzeit für eingehende E-Mails 
ausreicht und er rechtzeitig von den eingehenden Inhalten 
Kenntnis erlangen kann. Der hierfür reservierte Speicher-
platz und die Speicherdauer ergeben sich aus der Leistungs-
beschreibung. Der Abruf der E-Mails liegt allein in der Ver-
antwortung des Kunden.  
2.1.2 Der Kunde erkennt an, dass ausschließlich die Ver-
fasser der E-Mails für den Inhalt nach den allgemeinen Ge-
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setzen verantwortlich sind.  
3 Überprüfung auf schädliche Software  
3.1.1 Der Kunde ist damit einverstanden, dass zum 
Schutz aller Nutzer sowie zum Schutz der Systeme des An-
bieters alle E-Mails auf die Freiheit von Viren (einschl. Wür-
mern, trojanischen Pferden u. A) mittels eines automatisier-
ten Verfahrens oder im Einzelfall überprüft werden können. 
Ein Anspruch auf Prüfung besteht nicht. Der Anbieter über-
nimmt wegen der technischen Besonderheiten von Viren, 
wie insbesondere deren fortlaufende Änderung, keine Er-
folgsgarantie für diese Dienstleistung.  
4 Unerwünschte Werbung („Spam“)  
4.1.1 Die Leistungspflicht des Anbieters umfasst nicht die 
Versendung sog. „unerwünschter Werbung bzw. Nachrich-
ten“ („Spam“), da hierdurch die berechtigten Interessen der 
Empfänger sowie die Interessen des Anbieters beeinträchtigt 
werden. Liegen auf Grund auffälliger Kommunikationsbeson-
derheiten Anhaltspunkte vor, dass es sich um Spam handelt, 
ist der Anbieter deshalb zur Leistungsverweigerung hinsicht-
lich der Spam-Nach- richten berechtigt, ohne dass dem 
Kunden hieraus Ansprüche erwachsen. Der Kunde hat alle 
Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass seine Sys-
teme zu „Spam-Maß- nahmen“ genutzt werden.  
Besondere Bestimmungen für die Regist-
rierung von Domain-Namen und SSL-
Zertifikaten  

1 Dienstleistung des Anbieters  
1.1.1 Soweit im vereinbarten Leistungsumfang des An-
bieters die Registrierung von Domain- Namen enthalten ist, 
wird der Anbieter gegenüber der DENIC oder entsprechen-
den Verwaltungsstellen lediglich als Vermittler im Auftrag 
und Namen des Kunden tätig. Mit seiner Unterschrift unter 
das Auftragsformular oder die Übermittlung des Authcodes 
und die Angabe eines entsprechenden Domain-Wunsches 
erteilt der Kunde dem Anbieter den entsprechenden Auftrag 
inklusive Vollmacht, in seinem Namen tätig zu werden.  
2 Vertrag mit der DENIC oder anderen 

Verwaltungsstellen  
2.1.1 Durch Vertrage mit diesen Verwaltungsstellen wird 
wegen der Vertretung nicht der Anbieter, sondern aus-
schließlich der Kunde berechtigt und verpflichtet. Diesen 
Verträgen liegen die AGB und Richtlinien der jeweiligen 
Verwaltungsstelle zugrunde, auf die auf den Homepages der 
jeweiligen Verwaltungsstelle zugegriffen werden kann. Der 
Anbieter teilt dem Kunden auf Wunsch die jeweils aktuelle 
Fundstelle mit. Die Kündigung des Vertrages mit dem Anbie-
ter lässt das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 
der jeweiligen Verwaltungsstelle unberührt.  
3 SSL-Zertifikat  
3.1.1 Die vorgenannten Regelungen gelten entsprechend, 
wenn der Anbieter dem Kunden ein SSL-Zertifikat vermittelt.  
Besondere Bestimmungen für den Verkauf 
von Hardware 1 Leistung des Anbieters  

1 Leistung des Anbieters 
1.1.1 Verkauft der Anbieter dem Kunden Endgeräte oder 
andere Waren, gelten die folgenden besonderen Bestim-
mungen dieses Abschnittes.  
1.1.2 Der Leistungsgegenstand bestimmt sich aus dem 
vereinbarten Auftrag.  
1.1.3 Das Eigentum an dem Kaufgegenstand geht erst 

mit vollständiger Bezahlung des Kaufpreises auf den Käufer 
über.  
1.1.4 Benötigt der Anbieter zur Erbringung seiner ver-
traglichen Leistungen Vorleistungen Dritter, so gilt die Ver-
pflichtung des Anbieters zur Erbringung seiner Leistung 
vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung 
mit der Vorleistung, soweit der Anbieter die Vorleistung 
rechtzeitig beauftragt hat und die nicht richtige oder nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung vom Anbieter nicht zu vertre-
ten ist.  
2 Gewährleistung 
2.1.1 Wenn kein Kauf durch einen Verbraucher vorliegt, 
beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr.  
2.1.2 Wenn kein Kauf durch einen Verbraucher vorliegt, 
sollen offensichtliche Mängel binnen vier Wochen ab Überga-
be der Ware schriftlich gerügt werden.  

2.1.3 Gräte und Geräteteile, die der Anbieter im Rahmen 
der Nacherfüllung ausgetauscht hat, gehen in sein Eigentum 
über.  
3 Ein Austausch von Geräten oder Gerä-

teteilen im Rahmen der Nacherfüllung 
führt nicht zu einem Neubeginn der 
Gewährleistungsfrist.  

Besondere Bestimmungen für die zeitwei-
se Überlassung von Hardware (Miete oder 
Leihe)  

1 Leistung des Anbieters  
1.1.1 Soweit der Anbieter dem Kunden laut Produkt-oder 
Vertragseinigung Geräte stellt, die im Eigentum des Anbie-
ters verbleiben, gelten die folgenden besonderen Bestim-
mungen dieses Abschnittes.  
1.1.2 Der Anbieter überlässt dem Kunden während der 
Vertragslaufzeit Hardware zum bestimmungsgemäßen und 
pfleglichen Gebrauch.  
2 Pflichten des Kunden  
2.1.1 Der Kunde darf von der geliehenen Sache keinen 
anderen als den vertraglichen Gebrauch machen. Er hat die 
Hardware pfleglich und fachgerecht gegen schädliche Um-
welteinflüsse (Staub, Hitze, Feuchtigkeit/Wasser usw.) ge-
schützt zu betreiben. Geräte, die der Anbieter für den Au-
ßenbetrieb liefert (wie z.B. Außenantennen) sind ausrei-
chend gegen leichtes Spritzwasser und Regen geschützt. Die 
erforderliche Energie hat jeweils der Kunde zu stellen.  
2.1.2 Der Kunde ist ohne Erlaubnis des Anbieters nicht 
berechtigt, den Gebrauch der Sache einem Dritten zu über-
lassen.  
3 Gewährleistung  
3.1.1 Die verschuldensunabhängige Haftung des Anbie-
ters auf Schadensersatz (§ 536a BGB) für bei Vertrags-
schluss vorhandene Mängel ist ausgeschlossen.  
4 Rückgabe der Hardware  
4.1.1 Die ordnungsgemäße unverzügliche Rückgabe der 
überlassenen Hardware nach Vertragsende obliegt dem 
Kunden. Die Gerate sind vom Kunden auf eigene Kosten und 
Gefahr fachgerecht gegen Transportschäden geschützt zum 
Geschäftssitz des Anbieters zu bringen oder zu versenden. 
Anderenfalls hat der Kunde dem Anbieter den Zeitwert der 
Geräte zu ersetzen.  


